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Universitätsfremde Dienste wie Apps, Vergleichsportale oder Streamingdienste erfreuen sich
immer größerer Beliebtheit. Es ist jedoch nicht erlaubt, die zentralen Zugangsdaten für die
Dienste des Rechenzentrums der Universität Greifswald für die Anmeldung bei externen
Onlinediensten zu verwenden.

Das Universitätsrechenzentrum weist ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung externen
Angebote mit den zentralen Zugangsdaten des URZ gemäß §6 Abs. 2 Nr. 5 Nutzungsordnung
 des URZ nicht zulässig ist. Es ist nicht gestattet, die persönliche Nutzerkennung und das
Kennwort an IT-Dienste zu übermitteln, die nicht von der Universität Greifswald angeboten
werden. 

Sollten Sie bereits externe Angebote über Ihre zentralen Zugangsdaten mit den Diensten der
Universität Greifswald verbunden haben, unterlassen Sie dies umgehend und ändern Ihr
Kennwort! 

Weitere Informationen auf diesen Seiten:
 
� Information zum Umgang mit dem Nutzeraccount 
� Regeln des URZ 
� Ordnung des Universitätsrechenzentrums 

https://rz.uni-greifswald.de/
https://rz.uni-greifswald.de/rechenzentrum/information/ordnungen-und-richtlinien/ordnungen/ordnung-des-universitaetsrechenzentrums/#c188517
https://rz.uni-greifswald.de/dienste/allgemein/zentraler-nutzeraccount/info/
https://rz.uni-greifswald.de/rechenzentrum/information/ordnungen-und-richtlinien/urz-regeln/
https://rz.uni-greifswald.de/rechenzentrum/information/ordnungen-und-richtlinien/ordnungen/ordnung-des-universitaetsrechenzentrums/

